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Die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde vom 10.04.2017 - 19.05.2017 durchge-
führt. Parallel dazu wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-
ge, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden, unterrichtet und zur Äußerung aufgefordert. 
 
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung wurden von Seiten der Öffentlichkeit folgende Äußerungen vorge-
bracht: 
 
Folgende Stellungnahmen wurden vorgebracht: 
 

Stellungnahmen der Verwaltung: 

Äußerung 1, Schreiben vom 30.04.2017 (Anlage 7.1)  
 
Die Einwender äußern, dass sie in ihren Rechten per-
sönlich beeinträchtigt werden und Eigentumsschutz, 
Nachbarschutz, Gebietserhaltungsanspruch, Rücksicht-
nahmegebot missachtet werden.  
Der Aufstellungsbeschluss basiere auf Formfehlern und 
sei somit hinfällig. Der Bebauungsplan 163/29 hat 
wesentliche formelle Fehler u.a. handschriftliche Er-
gänzungen, wodurch der vorausgegangene Be-
bauungsplan genehmigt am 23.Juli 1962 weiterhin 
rechtskräftig sei. Der Aufstellungsbeschluss erfolgte 
auf fehlerhaften Bauplänen und Darstellungen. 
Es fehlt weiterhin ein unabhängiges Vemessungsgut-
achten bezüglich der Höhen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird auf den Notbrunnen hingewiesen, der im Zivil-
schutzfall dem Bund untersteht. Durch das Wasser-
sicherstellungsgesetz wird Bau und Vorhaltung gere-
gelt. Die Einwender führen aus, dass eine Zusicherung 
eines Vorhabenträgers ohne Konzept keine Grundlage 
für einen Aufstellungsbeschluss sei und damit ein 
Formfehler besteht. Notbrunnen sollten sich in der 
öffentlichen Hand befinden und ein Verkauf an eine 
Privatperson muss unter Beteiligung aller zuständigen  
Stellen erfolgen, was nach Kenntnis der Einwender 
nicht geschah und was dadurch höherrangiges Recht 
verletzt. 

 
 
Der angezweifelte und für das Plangebiet beste-
hende Bebauungsplan Nr. 163.29 ist seit über 25 
Jahren rechtsverbindlich und ersetzt in Teilen den 
vorherigen Bebauungsplan von 1962. Der Auf-
stellungsbeschluss des nun vorliegenden vorha-
benbezogenen Bebauungsplans unterliegt daher 
keinem Formfehler, indem im Plan eingetragen 
ist: 
" Mit diesem Bebauungsplan wird der aufgeführ-
te Bebauungsplan in den entsprechenden Teilflä-
chen des Geltungsbereichs ersetzt: 
- Bebauungsplan Nr. 163/29 in Kraft getreten am 
18.01.1982". 
 
Eine Vermessung der benachbarten Bestandsge-
bäude erfolgte aufgrund der Äußerungen zur 
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung durch das 
Vermessungsamt der Stadt Ulm. Die Höhendiffe-
renz betraf das benachbarte Gebäude Maienweg 
10, welches zu niedrig eingezeichnet war. In der 
Öffentlichkeitsbeteiligung wurde der korrigierte 
Vorhabenplan ausgelegt. Ziel der frühzeitigen 
Beteiligung ist es gerade, mit einem Vorentwurf 
Einwände, Bedenken oder Anregungen für die 
weitere Planung einzuholen und ihre Relevanz 
und Auswirkungen abzuwägen bzw. in die Pla-
nung einzustellen. Mit der  Beteiligung der Öf-
fentlichkeit hat "Jedermann" die Möglichkeit, 
seine Interessen und Rechtspositionen im Verfah-
ren darzulegen und zu wahren. 
 
Die Trinkwasser-Notversorgung wurde ursprüng-
lich für den Verteidigungsfall zu Zeiten des Ost-
West-Konfliktes konzipiert und wird heute vom 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Kata-
strophenhilfe (BBK) nach dem Wassersicher-
stellungsgesetz umgesetzt. Damit wird eine 
Grundversorgung z.B. im Katastrophenfall ge-
währleistet, falls die öffentliche Wasserversor-
gung nicht mehr in der Lage ist, Wasser zu lie-
fern. Die Vorhabenträgerin hat das Grundstück, 
auf dem sich der Brunnen (Tiefbrunnen 130 Me-
ter, Bauprogramm 1977) befindet, von dem Uni-
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Es wird bemängelt, dass laut Aufstellungsbeschluss 
des Bebauungsplans grundsätzlich keine Gewerbeein-
heiten zugelassen werden und es sich um ein allge-
meines Wohngebiet handelt, bei dem Ausnahmen 
nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausgeschlossen sind. Der 
Bebauungsplan sei nicht aus dem Flächennutzungs-
plan entwickelt, da die Angabe von zwei Gewerbeein-
heiten nur vage ist und mögliche Störungen und eine 
Beurteilung der Auswirkung nicht möglich ist. Es fehlt 
die Genehmigung des Regierungspräsidiums. 
Desweitern können erforderliche Parkflächen für Ge-
werbe nicht ausreichend berücksichtigt werden. Eine 
genaue Angabe des Gewerbes ist daher notwendig. 
 
 
 
 
 
 
Das Gebäude F ist überdimensioniert. Neben einem 
Einfamilienhaus wird mit 14m geplant. Es wird auf die 
relative Gebäudehöhe des 1. Bauabschnitts mit max. 
12,65m, anschließend an die vorhandenen Hochhäu-
ser hingewiesen. 

klinikum Ulm erworben. Eine Eintragung dazu 
gab es weder im Baulastenverzeichnis noch im 
Grundbuch. Die Vorhabenträgerin ist damit Ei-
gentümerin des Brunnengrundstücks und des 
Brunnens. Die Stadt Ulm hat gegenüber dem 
BUND die Verpflichtung, gemäß § 9 Abs. 1 Was-
sersicherstellungsgesetz (WasSG) den Notbrun-
nen ordnungsgemäß zu warten und betriebsfähig 
zu halten. 
Die Vorhabenträgerin nimmt bei bei Ihrer Pla-
nung Rücksicht auf den Notbrunnen und ge-
währleistet die Zugänglichkeit als auch die Zu-
fahrtsmöglichkeiten zur jährlichen Wartung und 
zu Pumpversuchen. Im Bereich der östlichen 
Grundstücksgrenze wird eine 3,5m breite, freie 
Zuwegung zu dem Notbrunnen gesichert. Im 
Durchführungsvertrag verpflichtet sich die Vor-
habenträgerin für sich und ihre Rechtsnachfolger 
Grunddienstbarkeiten (Fahr- und Leitungsrechte) 
für den Notbrunnen in das Grundbuch eintragen 
zu lassen. Das Konzept zur Erhaltung des Not-
brunnens ist Anlage zum Durchführungsvertrag. 
Sowohl bei der Tiefgaragenplanung als auch mit 
dem Hochbau wird die Lage des Notbrunnens. 
berücksichtigt. Im Bereich des Notbrunnens wur-
de die maximale Gebäudeoberkante verringert, 
so dass der sogenannte Trümmerkegel, der bei 
einer Zerstörung des Gebäudes anzunehmen ist 
(mind. 1/4tel der Traufhöhe des Gebäudes bei 
Skelettbauweise oder vergleichbarer Bauweise), 
eingehalten und ein Verschütten des Notwasser-
brunnens verhindert wird. 
Die Versorgung des Notbrunnens mit Strom wird 
über eine neue Stromleitung, die ebenfalls ding-
lich gesichert wird, sichergestellt. 
 
Die Festsetzung "Allgemeines Wohngebiet" ori-
entiert sich an der Struktur der umgebenden 
Nutzungen. Eine Einschränkung erfolgt durch 
den Ausschluss von der zur Versorgung des Ge-
biets dienenden Läden, Schank- und Speisewirt-
schaften, kirchlichen, kulturellen und sportlichen 
Einrichtungen, ebenso wie die in § 4 Abs. 3 
BauNVO ausnahmsweise aufgeführten Nutzun-
gen ( z.B. Gartenbaubetriebe, Tankstellen usw.). 
Entsprechend § 12 Abs. 3a BauGB sind nur sol-
che Nutzungen zulässig, zu denen sich der Vor-
habenträger im Durchführungsvertrag verpflich-
tet. In § 3 Abs. 2 des Durchführungsvertrages 
erfolgt die Einschränkung, dass es sich nur um 
nichtstörende Gewerbebetriebe handeln darf. 
Der Flächennutzungs-plan wird nach Abschluss 
des Verfahrens gem. § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB 
im Wege der Berichtung angepasst. 
 
Der vorgesehene Baukörper F bildet einen städ-
tebaulich vertretbaren Übergang zwischen dem 
stattlichen Krankenhausgebäude und dem östlich 
gelegenen Einfamilienhaus (Maienweg 10). Der 
Neubau wird in zwei Baukörper gegliedert. Zu 
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Ein Spielraum von 50 cm Höhe ist ein Zugeständnis an 
den Bauträger, der jeder Grundlage entbehrt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Einwender äußern, dass der Zukauf von Grundstü-
cken privatrechtlicher Natur ist, jedoch nicht die Auf-
nahme eines Grundstücks in einen Rahmenplan mit 
Herbeiführung einer öffentlich-rechtlichen Änderung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Für das zusätzliche Verkehrsaufkommen, welches für 
die Anlieger objektiv höher sei als zu Zeiten des medi-
zinischen Betriebes, da im Bereich Maienweg seit 2011 
weitere Wohneinheiten dazugekommen sind, wird ein 
Verkehrsgutachten gefordert. 
 
 
 
 
Die erforderlichen Stellplätze sind nicht vorhanden, da 
die Stellplätze des 1. Realisierungsabschnittes nicht 
dazugerechnet werden dürfen.  
Die Begründung der GRZ ist nichtig, da die Anzahl der 
oberirdischen Stellplätze höher als die unterirdischen 
ist. Die Fläche wird nicht von parkenden Fahrzeugen 
freigehalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Abholzen wurde vor dem Aufstellungsbeschluss 
genehmigt und damit durch den Bauträger gegen den 
Artenschutz verstoßen. Dabei handelt es sich um 
streng geschützte Arten wie Molche, Kröten und Bläu-
linge. Es wird ausgeführt, dass das Grundstück eine 

dem Einfamilienhaus hin erhält das Gebäude eine 
Höhenabstaffelung und nimmt damit Rücksicht 
auf das ca. 10m entfernte, niedrigere Einfamili-
enhaus. 
Im 1. Bauabschnitt bestehen differenzierte Ge-
bäudehöhen. Die Oberkante einiger Gebäudeteile 
liegt dabei höher als im 2. Bauabschnitt. 
Die Differenz von ca. 0,5 m zwischen der Objekt-
planung und der Planfestsetzung ist erfahrungs-
gemäß (z.B. wegen statischer, konstruktiver Auf-
lagen) für die konkrete Ausführungsplanung 
notwendig. 
 
Die Gemeinde kann im Rahmen der kommunalen 
Planungshoheit zur Steuerung der städtebauli-
chen Entwicklung Bebauungspläne aufstellen und 
ändern. Die Planung der Vorhabenträgerin stellt 
eine qualitätvolle und verträgliche Weiterentwick-
lung des Quartiers dar und entspricht den ange-
strebten wohnungsbaupolitischen Zielen der 
Innenentwicklung. Dass die zugekaufte Fläche, 
die im Rahmenplan nicht enthalten war, im Zuge 
des 2. Bauabschnittes mitentwickelt wird, wird 
für sinnvoll erachtet. 
 
Das Wohngebiet unterliegt wie auch andere 
Wohngebiete in Ulm einer stetigen Entwicklung. 
In der Gesamtbetrachtung kann aus Sicht der 
Fachabteilung Verkehrsplanung das durch die 
Neubebauung verbundene Verkehrsaufkommen 
vom Straßennetz aufgenommen werden. Erhebli-
che Verkehrsbehinderungen und unzumutbare 
Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten. 
 
Der Nachweis der notwendigen Stellplätze erfolgt 
gemäß der Verwaltungsvorschrift des Wirt-
schaftsministeriums über die Herstellung not-
wendiger Stellplätze. Im 1. Bauabschnitt hat die 
Vorhabenträgerin mehr Stellplätze hergestellt als 
baurechtlich notwendig. Diese dem zweiten Bau-
abschnitt zuzurechnen und rechtlich zu binden, 
ist legitim. Die allgemeinen Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Sinne 
von § 17 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO werden durch die 
Überschreitung der Obergrenze der Grundflä-
chenzahl für die Tiefgarage, Kellerräume und 
Erschließungswege nicht beeinträchtigt. Zur Be-
grenzung der Versiegelung wird festgesetzt, 
dass Plätze, Terrassen, Wege und ebenerdige 
Stellplätze mit wasserdurchlässigen Belägen zu 
versehen sind und den Boden versiegelnde Belä-
ge unzulässig. Die Tiefgarage ist mit Ausnahme 
der Flächen für Wege und Terrassen intensiv zu 
begrünen und zu unterhalten. 
 
Die Rodungsarbeiten, die nach dem Aufstel-
lungsbeschluss erfolgten, wurden in enger Ab-
stimmung mit Herrn Dr. Schuler als Sachverstän-
digen für Landschaftsplanung und Artenschutz 
und in Abstimmung mit der Stadt Ulm durchge-
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Einheit (Biotop) mit den umliegenden Gärten bildet 
und die angeblich nicht vorhandenen Amphibien vor-
handen sind. Nistkästen wurden nicht aufgehängt; es 
seien auch keine weiteren Schutzmaßnahmen erkenn-
bar. Ausgleichsflächen auf privaten Grundstücksflä-
chen widersprechen jeder rechtlichen Grundlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das prägende Umfeld ist kleinteilig und nicht hetero-
gen, sondern homogen. Alle Dachformen im direkten 
Umfeld sind Satteldächer. Das Krankenhaus, welches 
eine Sonderhöhe aufweist, bildet eine bauliche Barrie-
re zu den vorhandenen Flachdächern und höheren 
Gebäuden. Das Krankenhaus ist fehlerhaft mit 4 Voll-
geschossen angegeben; es hat nur zwei Vollgeschosse.
 
 
 
 
Die geplante Bebauung führt zu einer Verunstaltung, 
was man an der bereits erfolgten Bebauung sehen 
kann. 
 
Die Bodenbeschaffenheit wurde nicht hinreichend 
geprüft. Eine Gesamtbeurteilung kann nur durch ein 
unabhängiges, umfassendes Gutachten vor Satzungs-
beschluss erfolgen. Die Gutachten sollten durch die 
Eigentümer in Auftrag gegeben werden (Kostenüber-
nahme durch Bauträger) und nicht durch den Bauträ-
ger. 
 
Die Auswirkungen auf die östlich gelegenen Grund-
stücke im Zusammenhang mit Geräuschverstärkung 
und sonstigen nachteiligen Beeinflussungen durch 
Wind wurden nicht hinreichend geprüft. Die Bebau-
ung kann im Zusammenhang mit der ausgeprägten 
Hanglage zu einer Nachbarschädigung aufgrund von 
Immissionen führen. 
 
Aufgrund der Hang- und Nordlage ist die Besonnung 
der genutzten Hausgärten sehr ungünstig. Die, nur in 
wenigen Monaten mögliche Nutzung in den Abend-
stunden, wird durch die überdimensionierten Baukör-
per wesentlich beeinträchtigt. 
 
Für das allgemeine vorhandene Wege- und Fahrrecht 
fehlt die Vorgabe, dass der Bauträger für eine Siche-
rung während der Bauphase sowie für eine eindeutige 
Kennzeichnung für die Zukunft sorgt. 
 

führt. Die Naturschutzzeiten wurden beachtet.   
Im Durchführungsvertrag verpflichtet sich die 
Vorhabenträgerin in Abstimmung mit der Stadt 
Ulm, Untere Naturschutzbehörde eine ökologi-
sche Baubegleitung zu beauftragen und zur Um-
setzung der in der artenschutzrechtlichen Prü-
fung empfohlenen Maßnahmen. 
Da es sich bei dem Bebauungsplan um einen 
Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß      
§ 13a BauGB handelt, ist die Durchführung einer 
formalen Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 
BauGB nicht erforderlich. Gemäß § 44 BNatSchG  
wurde jedoch eine artenschutzrechtliche Prüfung 
erstellt. Ergebnis ist, dass das Vorhaben aus Sicht 
des speziellen Artenschutzes zulässig ist. 
 
Da sich nördlich des Plangebietes 3- bis 5-
geschossige Flachdachgebäude und 3-geschos-
sige Wohnhäuser mit steilen Satteldächern befin-
den, östlich eine Bebauung mit 1- und 2-
geschossigen Einfamilienhäusern anschließt und 
im Süden 2-geschossige Mehrfamilienhäuser mit 
Satteldächern vorzufinden sind, kann von einer 
heterogenen Umgebungsstruktur ausgegangen 
werden. Das Krankenhaus entwickelt über die 
gesamte Nordseite eine 4-Geschossigkeit. 
 
Da sich der 1. Bauabschnitt in der Fertigstellung 
befindet, kann sich jeder Vorort von der Qualität 
des Projektes überzeugen. 
 
Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich im Durch-
führungsvertrag ein Baugrundgutachten zu ver-
anlassen. Es ist ortsübliche Praxis, dass die Beauft-
ragung von der Vorhabenträgerin ausgeht. Es ist 
auch in ihrem Interesse, gesicherte Erkenntnisse 
zum Baugrund zu erhalten. 
 
 
Grundsätzlich gelten die Immissionsrichtwerte 
der TA-Lärm für Allgemeine Wohngebiete.  
Eine Beeinträchtigung oder gar Nachbarschädi-
gung durch die Neubebauung ist nicht ersicht-
lich. 
 
 
 
Entsprechend der DIN 5034 wird die mindestens 
erforderliche, tägliche Besonnung von Aufent-
haltsräumen eingehalten (Gutachten zur Sonnen-
einstrahlung vom IB Lohmeyer GmbH & Co. KG, 
Karlsruhe, September 2016). 
 
Im Durchführungsvertrag verpflichtet sich die 
Vorhabenträgerin die Fläche mit Gehrecht zu-
gunsten der Allgemeinheit in Abstimmung mit 
der Stadt herzustellen und dauerhaft zu unterhal-
ten. Sie verpflichtet sich zu einer Eintragung einer 
Dienstbarkeit für sich und ihre Rechtsnachfolger 
im Grundbuch. 
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Bisher besteht ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
zugunsten der Allgemeinheit nur als Stich vom 
Maienweg aus bis auf Höhe des Flurstücks 
3299/4. Für den bisher von der Allgemeinheit 
genutzten Weg nördlich des Krankenhauses be-
steht lediglich ein Leitungsrecht zugunsten der 
Stadtwerke. Aus Sicherheitsgründen wurde für 
die Bauphase diese "gewohnheitsmäßig genutz-
te" Durchwegung seitens der Vorhabenträgerin 
gesperrt und eine entsprechende Beschilderung 
vorgenommen. 
 

Äußerung 2, Schreiben vom 08.05.2017 und 
14.05.2017 (Anlage 7.2) 
 
Es wird geäußert; ein dreieinhalbgeschossiger Neubau 
auf dem Grundstück Harthauser Straße 35 (neue 
Flst.nr. 3299/4) ist weder durch die bisher bestehenden 
und vorliegenden Bauvorgaben genehmigungsfähig, 
noch passt sich das Gebäude in das ein- bis zweige-
schossige Umfeld Maienweg/ Harthauser Straße ein. 
 
 
 
 
Das deklarierte Untergeschoss ist unakzeptabel; es 
wird im Bereich des alten Baufensters komplett ausge-
graben. Dadurch ist das geplante Bauwerk von dem 
niedrig bebauten Gebiet aus als viergeschossiges 
Hochhaus einzusehen. 
Die Einwender erkennen den vom Architekten ange-
nommen Bezugspunkt nicht an, da dieser außerhalb 
des eigentlichen Baufensters liegt (oberster linker 
Punkt) und damit eine Geländehöhendifferenz von 
1,8m erreicht wird. 
 
 
 
 
Wenn die untere Wohnung (2 Personen) entfällt, 
könnte das Haus auch insgesamt niedriger liegen und 
damit auch barrierefrei erschlossen werden, da die 
1,5m hohe Treppe am Eingang entfiele, was allen 
Nachbarn entgegenkommt. Das Gebäude würde da-
durch 2,5 geschossig in Erscheinung treten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird geäußert, dass das Gipsmodell zur Bürgerbetei-
ligung wieder falsch ausgeführt ist und das vorgenann-
te Gebäude nur 2,5geschossig ausgeführt wurde, 
womit dem Gemeinderat ein kleineres und damit er-
träglicheres Objekt vorgegaukelt wird. 
 
 

 
 
 
Das Gebäude ist mit 2 Vollgeschossen und einem 
Staffelgeschoss geplant. An der Nord-Ost-Ecke 
tritt es aufgrund der Geländesituation optisch 3-
geschossig mit einem nach Westen zurückgesetz-
ten Staffelgeschoss in Erscheinung, wobei das 
unterste Geschoss kein Vollgeschoss nach Lan-
desbauordnung ist. Die Planung der Vorhaben-
trägerin stellt aus Sicht der Verwaltung eine 
qualitätvolle und verträgliche Architektur dar.  
 
Die Terrasse der geplanten Einliegerwohnung 
liegt auf einer Höhe von ca. 500,22 m. ü. NN. 
Das Geländeaufmaß weist an der Nord-Ostecke 
des Flurstücks 3299/4 eine Bestandshöhe von 
499,87 m ü. NN auf. Das Gelände steigt von 
diesem Punkt aus sowohl nach Süden entlang der 
östlichen Grundstücksgrenze als auch nach Wes-
ten entlang der nördlichen Grundstücksgrenze 
um ca. 2m an. Zudem besitzt das Grundstück 
eine Querneigung nach Süd-Westen von mehr als 
3m. Da das Gelände nach Nord-Osten hin stark 
abfällt, tritt das Untergeschoss auf der Nord-Ost-
Ecke optisch hervor. 
 
Die Erdgeschoss-Fussbodenhöhe passt sich an die 
Höhe des vorhandenen Geländeniveaus im Be-
reich der Südseite des Gebäudes an, so dass die 
Wohnungen und Terrassen des Erdgeschosses 
ebenerdig zum Gelände und nicht unter Gelän-
deniveau liegen. Zu dem Eingang des Gebäudes 
gelangt man barrierefrei. Die interne, barriere-
freie Erschließung ist durch einen Aufzug gege-
ben. Ein Herabsetzen des Gebäudes würde be-
deuten, dass die Erdgeschosswohnungen im 
Süden im Erdreich sitzen, was weder sinnvoll, 
wohntauglich, gestalterisch akzeptabel, noch 
wirtschaftlich ist.  
 
Das Gipsmodell diente der Veranschaulichung der 
Einfügung der Gebäude in die Gesamtumge-
bung. Die Eckausbildung ist dem Maßstab ge-
schuldet. Die Ansichten und Schnitte des Vorha-
ben- und Erschließungsplans, die auch Bestand-
teil des Durchführungsvertrages werden, zeigen 
sehr deutlich die Gebäudehöhen und die Einfü-
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Die Parksituation ist unerträglich. Es wird bemängelt, 
dass der Parkplatzfaktor seit der allerersten Bürgerbe-
teiligung reduziert wurde und darauf hingewiesen, 
dass heutzutage jeder Haushalt durchschnittlich 1,4 
Fahrzeuge besitzt. 
 

gung in die Umgebung und ermöglichen sowohl 
der Bürgerschaft als auch dem Gemeinderat eine 
Beurteilung der Höhensituation. 
 
Der Nachweis der notwendigen Stellplätze (ein 
Stellplatz pro Wohneinheit) erfolgt gemäß der 
Verwaltungsvorschrift des Wirtschaftsministeri-
ums über die Herstellung notwendiger Stellplät-
ze. 
 

Äußerung 3, Schreiben vom 17.05.2017 (Anlage 7.3) 
 
1. 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich gegenüber der 
ursprünglichen Rahmenplanung (2011) die Anzahl der 
Wohneinheiten durch den zweiten Bauabschnitt um 
44 auf nunmehr 100 erhöhen. 
2. 
Die Bebauung war auf der Fläche des Areals geplant, 
wie es vom damaligen Träger des Krankenhauses zum 
Verkauf angeboten wurde. Diese zu bebauende Fläche 
wurde nachträglich um ein weiteres, kleineres Grund-
stück (künftig: A. Grundstück genannt) erweitert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
Dass das relativ kleine A.Grundstück in der gleichen 
Art bebaut werden soll, wie die anderen neu geplan-
ten Gebäude rund um das Krankenhaus ist weder 
städtebaulich erforderlich, noch trägt es dem Charak-
ter der bisherigen Umgebungsbebauung und damit 
letztlich dem Gebietscharakter Söflingens Rechnung. 
Charakteristisch für den Bereich des A.Grundstücks ist, 
was im Übrigen auch für die Bebauung zwischen dem 
Alten Krankenhaus und dem Grundstück Maienweg 
10 gilt, eine kleinteilige Bebauung mit Einfamilienhäu-
sern mit Satteldach. Begründet wird dies durch den 
bestehenden rechtsgültigen Bebauungsplan. 
Die vorgesehene Flachdach-Geschossbauweise ist vor 
diesem Hintergrund inakzeptabel. 
Es wird ausgeführt, dass das Gebäude auf dem vorge-
nannten Grundstück mit der braunen und damit ten-
denziell dunklen Verklinkerung sowie seiner Gebäude-
dimension und seiner drei- bzw. viergeschossigen Er-
scheinung wie ein überdimensionierter Fremdkörper 
wirkt, besonders im Zusammenhang mit den von drei 
Seiten stehenden Einfamilienhäusern, die durch die 
Satteldächer wesentlich zierlicher und kleiner sind. 
Von keiner Seite gibt es Häuser, die ein Flachdach 
aufweisen. Der damalige Bebauungsplan erlaubt aus-
drücklich nur Satteldächer, obwohl die bereits vorhan-
denen Geschosswohnungsbauten süd-westlich des 
Krankenhauses reine Flachbauten waren und sind. 

 
 
 
Bei der im Zusammenhang mit dem Rahmenplan 
angegebenen Wohnungszahl handelt es sich -
um eine unverbindliche und sehr niedrig ange-
setzte Zahl für das vom Rahmenplan beinhaltete 
Gesamtgrundstück. Für das Krankenhaus selber 
gab es zu dem Zeitpunkt noch kein Nutzungs-
portfolio, so dass hierfür keine Wohneinheiten 
angerechnet wurden. Gegenüber der Rahmen-
planung wurden durch die Vorhabenträgerin 
zwei weitere Grundstücke (sowohl für den 1. als 
auch für den 2. Bauabschnitt) dazu erworben. 
Zudem hat sich gegenüber der Rahmenplanung 
vor rund 5 Jahren der Bedarf an Wohnraum im 
gesamten Stadtgebiet erhöht. Die geplante An-
zahl der Wohneinheiten wird für das Areal aus 
städtebaulicher Sicht als verträglich angesehen.  
Das Vorhaben entspricht den wohnungsbaupoli-
tischen Zielen der Stadt Ulm. 
 
 
Das Gebäude (Baukörper G) auf dem rückwärti-
gen Grundstück Flst. 3299/4 (von den Einwen-
dern als A.Grundstück bezeichnet) ist mit 2 Voll-
geschossen und einem Staffelgeschoss geplant.  
Der bestehende Bebauungsplan ermöglicht für 
das vorgenannte Grundstück eine Bebauung mit 
2 Vollgeschossen und einem Satteldach bzw. 
gegeneinander versetzte Dachflächen von        
15° - 35° Dachneigung. 
Zur Veranschaulichung: Die gleiche Festsetzung 
bzgl. der Gebäudehöhe besteht bei den Be-
standsgebäuden Harthauser Straße 37 und 39 
sowie 41 und 43. Bei Annahme der gleichen 
Bebauungstiefe läge der Firstpunkt eines Sattel-
daches um die 2,5m höher als die Oberkante des 
geplanten Flachdaches des niedrigeren, östlichen 
Gebäudeteils bzw. ca. auf der Höhe der Oberkan-
te des höheren Gebäudeteils. Weder die gewähl-
te Kubatur noch die Dachform als Flachdach 
stören das Ortsbild bzw. die unmittelbare Umge-
bung. Die geplanten Gebäude wirken nicht als 
Fremdkörper, noch geht von ihnen eine erdrü-
ckende Wirkung aus. Bereits heute ist im Quartier 
ein Neben- und Miteinander von unterschiedli-
chen Dachformen und Gebäudetypologien vorzu-
finden. 
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Ferner wird eingewendet, dass das Wohnhaus 
Maienweg 10 von zwei Seiten umbaut und somit völlig 
eingemauert wird und ein harmonischer Übergang 
oder eine adäquate Umgebungsbebauung damit nicht 
gegeben ist. 
 
 
Vom Grundstück Harthauser Straße 33 (von der Ter-
rasse aus gesehen) ergibt sich eine Höhendifferenz von 
ca. 15m, unter Hinzurechnung von weiteren 2m, um 
die das bestehenden Gebäude tiefer liegt, die nicht 
hinnehmbar ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Wohneinheiten 
Mit der Einschränkung, dass eine gewerbliche Nutzung 
im Krankenhaus entfiele, könnte Wohnraum für eine 
entsprechend große Anzahl an Personen geschaffen 
werden. Die Stadt zeigt ihre Bereitschaft, zwei Gewer-
beeinheiten zuzulassen, dass sie die Schaffung von 
Wohnraum auch für 76 Personen als grundsätzlich 
ausreichend sieht. Daraus ergibt sich, dass ohne die 
überdimensionierte und massive Bebauung des 
A.Grundstücks der von der Stadt gewünschte Wohn-
raumbedarf gedeckt werden kann. 
 
5. Stellplätze/ Garagen 
Es wird ausgeführt, dass die ausgewiesenen Stell- und 
Garagenplätze nicht ausreichen und auf das Kraft-
fahrtbundesamt hingewiesen, laut dem, jeder Haushalt 
1,4 Fahrzeuge im Durchschnitt besitzt. Die Einbezie-
hung der Tiefgaragenstellplätze aus dem ersten Bau-
abschnitt ist unzulässig. 
 
 
 
6. Verkehr 
Die Einwender sehen eine Verschärfung des Verkehrs 
und der Parksituation. Größtenteils muss bei Begeg-
nungsverkehr rangiert werden und der Maienweg und 
die Harthauser Straße können, sobald dort Autos par-
ken, nur noch einspurig befahren werden. Der Busver-
kehr ist nur eingeschränkt möglich. 
Die Zufahrt zu den Wohnungen ausschließlich über 
den Maienweg ist nicht ausreichend. 
 
 
 
 
7. Notbrunnen 
Zu dem Notbrunnen an der Grenze zum Grundstück 
Maienweg 10 wird geäußert, dass die Zufahrt wesent-
lich zu schmal ist und durch Terrassen zugebaut wird. 

Der Baukörper G nördlich des Wohnhauses 
Maienweg 10 liegt in einer Entfernung von rund 
20 Metern. Der Baukörper F befindet sich west-
lich ca. 10m entfernt. Entlang der westlichen 
Grundstücksgrenze Maienweg 10 steht auf selbi-
gem Grundstück eine mannshohe Mauer. 
 
Das Gebäude (Baukörper G) ist mit 2 Vollge-
schossen und einem Staffelgeschoss geplant. An 
der Nord-Ost-Ecke tritt es aufgrund der Gelände-
situation optisch 3-geschossig mit einem nach 
Westen um rund 5m zurückgesetzten Staffelge-
schoss in Erscheinung, wobei das unterste Ge-
schoss kein Vollgeschoss nach Landesbauord-
nung ist. Die Planung der Vorhabenträgerin stellt 
eine qualitätvolle und verträgliche Architektur 
dar. Sowohl der Hangsituation als auch der 
Höhen der Umgebungsbebauung wird durch eine 
Abstaffelung der Gebäudeoberkanten Rechnung 
getragen. 
 
 
Wie bereits oben beschrieben, hat sich in den 
letzten Jahren der Wohnungsbedarf wesentlich 
erhöht, was auch die jüngste Wohnungsbaude-
batte, die am 10.05.2017 im Gemeinderat statt-
fand, zeigt. 
Generell sind Stadt und Polizei der Auffassung, 
dass eine Nutzungsmischung in einem Quartier 
der Belebung zu unterschiedlichen Tageszeiten 
dient und die subjektive und objektive Sicherheit 
fördert (Kriminalprävention). 
 
 
Der Nachweis der notwendigen Stellplätze (ein 
Stellplatz pro Wohneinheit) erfolgt gemäß der 
Verwaltungsvorschrift des Wirtschaftsministeri-
ums über die Herstellung notwendiger Stellplät-
ze. Im 1. Bauabschnitt hat die Vorhabenträgerin 
mehr Stellplätze hergestellt, als baurechtlich not-
wendig. Diese dem zweiten Bauabschnitt zuzu-
rechnen und rechtlich zu binden ist legitim. 
 
 
Der Maienweg ist eine Erschließungsstraße. Die 
mit der Neubebauung verbundene Erhöhung des 
Verkehrsaufkommens kann vom Straßennetz 
aufgenommen werden. Erhebliche Verkehrsbe-
hinderungen und unzumutbare Beeinträchtigun-
gen sind nicht zu erwarten. Der Busverkehr wird 
auch künftig funktionieren. Die Zufahrt zu den 
Wohnungen über den Maienweg ist ausreichend 
dimensioniert. Gegenüber der früheren Nutzung 
als Krankenhaus wird das Verkehrsaufkommen 
nicht erhöht. 
 
 
Entlang der östlichen Grundstücksgrenze wird 
eine 3,5m breite, freie Zuwegung zu dem Not-
brunnen gesichert. Im Durchführungsvertrag ver-
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Damit ist die notwendige Versorgung der Bevölkerung 
mit Wasser nach dem Wassersicherstellungsgesetz bei 
der geplanten Bebauung nicht möglich. Es wird darauf 
verwiesen, dass die Allgemeinheit bisher freien Zugang 
hatte und der Platz auch für Menschenansammlungen 
ausreichte.  
 
 
 
 
 
 
Die geforderte Richtgröße für den Trümmerkegelbe-
reich des Notbrunnens wird nicht eingehalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Geschosshöhen / Größendimensionen 
Bei der Überprüfung der Planungsunterlagen wurde 
festgestellt, dass die Geschosshöhen nicht mit den 
Gesamthöhen der Gebäude übereinstimmen. Mit der 
Toleranz können die beiden Gebäude um ca. 50 cm 
höher gebaut werden. 
 
Der Baukörper F ist höher als Teile der Gebäude des 
ersten Bauabschnittes und damit zu hoch.  
Unberücksichtigt blieb die gravierende Höhendifferenz 
zum Gebäude Maienweg 10. Der Baukörper F ist des-
halb um jeweils eine Geschosshöhe zu reduzieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Baukörper G hat an seiner höchsten Stelle eine 
Höhe von 13m und damit die gleiche Höhe wie Bau-
körper F. Er ist mit einer extremen Länge von 26,7m 
und Breite von 11,45m auf dem verhältnismäßig klei-
nen A.Grundstück geplant. Die beiden Gebäude des 
Baukörpers F sind von der Grundfläche her insgesamt 
kleiner.  Es wird nachgefragt, wie es zu vertreten ist, 
dass Baukörper G größer ist, obwohl er auf einem 
wesentlich kleineren Grundstück liegt. Es wird er-
wähnt, dass der Eingang des Gebäudes G nicht 
barrierefrei erreicht werden kann. 

pflichtet sich die Vorhabenträgerin für sich und 
ihre Rechtsnachfolger Grunddienstbarkeiten 
(Fahr- und Leitungsrechte) zum Notbrunnen in 
das Grundbuch eintragen zu lassen. Das Konzept 
zur Erhaltung des Notbrunnens ist Anlage zum 
Durchführungsvertrag. Die Zuwegung wird mit 
Schotterrasen ausgestaltet, der von einem 40 t 
schweren LKW befahren werden kann. Die Ver-
sorgung des Notbrunnens mit Strom wird über 
eine neue Stromleitung, die ebenfalls dinglich 
gesichert wird, sichergestellt. 
 
Sowohl bei der Tiefgaragenplanung als auch mit 
dem Hochbau wird die Lage des Notbrunnens. 
berücksichtigt. Die Vorhabenpläne wurden ent-
sprechend angepasst. Durch die Rücknahme der 
Betondecke über der Loggia des 2. Obergeschos-
ses gegenüber dem Notbrunnen wird der soge-
nannte Trümmerkegel, der bei einer Zerstörung 
des Gebäudes anzunehmen ist (mind. 1/4tel der 
Traufhöhe des Gebäudes bei Skelettbauweise 
oder vergleichbare Bauweise), eingehalten und 
ein Verschütten des Brunnens verhindert. 
Im Bebauungsplan wurde die maximale Oberkan-
te der baulichen Anlage in dem Bereich reduziert.
 
 
Die Differenz von ca. 0,5m zwischen der Objekt-
planung und der Planfestsetzung ist erfahrungs-
gemäß (z.B. wegen statischer, konstruktiver Auf-
lagen) für die konkrete Ausführungsplanung 
notwendig.  
 
Der vorgesehene Baukörper F bildet einen städ-
tebaulich vertretbaren Übergang zwischen dem  
Krankenhausgebäude und dem östlich gelegenen 
Einfamilienhaus (Maienweg 10).  
Der Neubau wird in zwei Baukörper gegliedert. 
Zu dem Einfamilienhaus hin erhält das Gebäude 
eine Höhenabstaffelung und nimmt damit Rück-
sicht auf das ca. 10m entfernte, niedrigere Ein-
familienhaus. Zwischen dem First Maienweg 10 
und der festgesetzten Oberkante des in einer 
Entfernung von ca. 10 m gegenüberliegenden 
Neubaus besteht ein Höhenunterschied von rund 
80 cm. Die Oberkante des Staffelgeschosses des 
Neubaus, dass mind. 3m zurückversetzt liegt, 
liegt ca. 3,80 m höher als der First. 
 
Der Einwand ist nicht nachvollziehbar, da der 
Baukörper G auf dem rückwärtigen Grundstück 
(A.Grundstück) in seiner Grundfläche ca. halb so 
groß ist wie der Baukörper F. Zudem liegt die 
Oberkante des Baukörpers G bei 513,00 m ü. NN 
bzw. 510,00 m ü. NN und damit mind. 2m bzw. 
5m niedriger als der niedrigste Gebäudeteil des 
Baukörpers F mit 515,00 m ü. NN. 
Der Eingang zum Baukörper G ist ebenerdig und 
damit barrierefrei erreichbar. 
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9. Abstandsflächen 
Die Abstandsfläche des Gebäudes G zum Grundstück 
Maienweg 10 ist mit 3,6m nicht ausreichend. Es wird 
darauf verwiesen, dass bei keinem der Nachbargrund-
stücke beider Bauabschnitte die Abstandsflächen so 
gering berechnet sind. 
Es wird erläutert, dass die Höhe von 9m angesetzt 
werden müsste, was bei einem Abstandsflächenfaktor 
von 0,6 mindestens 5,4m Abstandsfläche ergibt. Die 
relevante Gebäudehöhe wird daher mittels eines Staf-
felgeschosses auf 6m Höhe abgesenkt, so dass dieses 
Geschoss bei der Abstandsflächenberechnung nicht 
hinzugerechnet werden muss. 
Die bei beiden Bauabschnitten bei allen Grundstücks-
nachbarn vorgenommene Erhöhung der Abstandsflä-
chen um 50%, also von 0,4 auf 0,6, wird bezüglich 
des Grundstücks Maienweg 10 faktisch unterlaufen, 
womit eine Ungleichbehandlung im Hinblick auf nach-
barschutzrechtliche Bestimmungen vorläge. 
Ferner wird eingewendet, dass das Grundstück 
Maienweg 10 als einziges Grundstück von zwei Seiten 
massiv zugebaut wird und sämtliche Terrassen und 
Balkone der 8 Wohnungen auf dieses Grundstück, 
dessen Terrasse im Norden liegt, ausgerichtet sind. 
 
10.  
Die vorhandene Bodenbeschaffenheit hinsichtlich der 
Hanglage wurde bisher nicht berücksichtigt. 
 
 
11. 
Zwischen dem Gebäude F und dem Krankenhaus ent-
steht ein Schallkanal, der für die Nachbarn unzumut-
bar ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. 
Es wird ein Rückstau bei starken Regenfällen aufgrund 
einer massiven Versiegelung der Fläche befürchtet und 
auf einen Wasserschaden im Jahr 2016 während der 
Bauphase 1 hingewiesen. 
 
 

 
Der Baukörper G wurde zur Auslegung gegen-
über dem Bebauungsplanvorentwurf (frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung) um 1m verschmälert, 
so dass die erhöhte Abstandsfläche (0,6 x anstatt 
0,4 x der Wandhöhe gemäß LOB BW) auch nach 
Süden zum Grundstück Maienweg 10 gegeben 
ist. Die erhöhten Abstandsflächen (50 % höher 
als nach Landesbauordnung § 5 Abs. 7 notwen-
dig) werden somit in Gänze gegenüber dem 
Grundstück Maienweg 10 eingehalten. Durch das 
Vorhaben werden die nachbarrechtlichen Vor-
gaben sowie das Gebot der Rücksichtnahme 
nicht verletzt. 
Der Baukörper G nördlich des Wohnhauses 
Maienweg 10 liegt in einer Entfernung von rund 
20 Metern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich im Durch-
führungsvertrag ein Baugrundgutachten zu veran-
lassen.  
 
 
Grundsätzlich gelten die Immissionsrichtwerte 
der TA-Lärm für Allgemeine Wohngebiete.  
Unzumutbare Beeinträchtigung durch Lärm 
aufgrund von reflektiertem Schall zwischen den 
parallel gegenüberliegenden Wandflächen, bei 
denen durch die Vorhabenträgerin schallabsor-
bierende Maßnahmen getroffen werden, sind 
aufgrund der Größe der Tiefgarage und der 
Anzahl der ebenerdigen Stellplätze und der 
damit verbundenen Fahrbewegungen nicht zu 
erwarten. 
 
 
Im Bebauungsplan ist festgesetzt, dass alle Dä-
cher mit Ausnahme der Flächen für Terrassen und 
Dachaufbauten extensiv begrünt werden müssen. 
Sie haben damit eine Rückhaltefunktion, gerade 
bei Starkregenfällen. Eine verzögerte Ableitung 
des Dachwassers wird damit gewährleistet. 
Der Wasserschaden 2016 wurde nicht durch das 
Neubauvorhaben des 1. Bauabschnittes ausgelöst.
 

Äußerung 4, Schreiben vom 03.07.2017 (Anlage 7.4) 
 
1. 
Die Einwender sind der Auffassung, dass die beabsich-
tigte Änderung des bisher bestehenden qualifizierten 
Bebauungsplanes bezüglich des "A. Grundstücks" 
nicht gerechtfertigt ist. Sie verweisen darauf, dass es 

 
 
 
Die Einwender haben bereits mit Schreiben vom 
17.05.2017, vertreten durch die Anwaltskanzlei 
E.W.B. (siehe Äußerung 3, Anlage 7.3) zu dem 
Bebauungsplan Ihre Bedenken und Anregungen 
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städtebauplanerisch für die Gemeinde ursprünglich 
völlig ausreichend war, lediglich das Krankenhausareal 
einer Bebauung zuzuführen sowie die gewünschte 
Anzahl an Wohnungen zu schaffen, was sich auch in 
den Entwürfen der fünf Architekturbüros im Jahr 
2013/ 2014 zeigte. Der Kauf des "A. Grundstücks" 
erfolgte durch die Vorhabenträgerin auch erst im Früh-
jahr/ Sommer 2015. 
 
Von den Einwendern wird ausgeführt, dass für dieses 
Grundstück ein qualifizierter Bebauungsplan existiert, 
der eine umgebungsadäquate Bebauung vorsieht, die 
sich harmonisch einfügt; ganz anders beim vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanentwurf, der einen riesigen 
Haus-Klotz ausweist, der einen extremen Fremdkörper 
zwischen den bestehenden Einfamilienhäusern dar-
stellt. 
 
Es wird die Frage aufgeworfen, warum dieses Grund-
stück in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit 
einbezogen wurde, obwohl keine Notwendigkeit be-
stand, da bereits ein qualifizierter Bebauungsplan vor-
liegt. 
 
 
 
 
 
 
2. 
Es wird geäußert, dass sich über geltendes Bundes-
recht hinweggesetzt wird. Betroffen sind die Einhal-
tung einer Abstandsfläche zum Notbrunnen, der 
Trümmerkegelbereich, genügend Freifläche für die 
Trinkwasserentnahme eines großen Teils der Bevölke-
rung, ausreichend Zufahrt für die Wassertank- und 
Löschfahrzeuge, der Zugang für die Allgemeinheit 
sowie die bestehende, und damit nicht überbaubare 
Grunddienstbarkeit im Zusammenhang mit dem Not-
brunnen. 
 

muliert. 
Es wird daher auf die Stellungnahme der Ver-
waltung zur Äußerung 3, hier zu den Ziffern 1, 
2 und 4 verwiesen. 
 
 
 
 
 
Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung 
zur Äußerung 3, hier zu Ziffer 3 verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde hat im Rahmen der kommunalen 
Planungshoheit zur Steuerung der städtebauli-
chen Entwicklung Bebauungspläne aufzustellen, 
sobald und soweit es für die städtebauliche Ent-
wicklung und Ordnung erforderlich ist (§1 Abs. 3 
BauGB). Die Planung der Vorhabenträgerin stellt 
eine qualitätvolle und verträgliche Weiterentwick-
lung des Quartiers dar und entspricht den ange-
strebten wohnungsbaupolitischen Zielen der 
Innenentwicklung.  
 
 
Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung 
zur Äußerung 3, hier zu Ziffer 7 verwiesen. 
 

 

Bei der Auslegung des Bebauungsplans wurden folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Be-
lange nach § 4 Abs. 2 BauGB zum Bebauungsplanentwurf und der Satzung der örtlichen Bauvorschriften 
gehört: 
 
- Deutsche Telekom 
- Handwerkskammer 
- Industrie und Handelskammer Ulm 
- Landratsamt Alb-Donau-Kreis - Kreisgesundheit 
- Nachbarschaftsverband Ulm 
- Polizeidirektion Ulm 
- Regierungspräsidium Tübingen - Referat 21 Raumordnung 
- Regierungspräsidium Stuttgart - Landesamt für Denkmalpflege (Grabungen) 
- Regierungspräsidium Freiburg, Abt. 9, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
- Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH (SWU) 
- Fernwärme Ulm GmbH (FUG) 
- SUB/ V Umweltrecht und Gewerbeaufsicht 
- Zentralplanung Unitymedia 
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Es gingen folgende Äußerungen der Träger öffentlicher Belange im Rahmen der Auslegung zur Abwägung 
ein: 

 

Folgende Stellungnahmen wurden vorgebracht: 
 

Stellungnahmen der Verwaltung: 

Deutsche Telekom mit Schreiben vom 15.05.2017 
(Anlage 7.5) 
 
Es wird auf die Stellungnahme vom 23.11.2016 ver-
wiesen, siehe nachfolgende Äußerungen: 
 
Die Telekom hat gegen die Planung keine Einwände. 
 
Es wird um Mitteilung gebeten welche eigenen und 
bekannten Maßnahmen Dritter im Bereich des Plange-
bietes stattfinden sowie die angedachte Realisierungs-
zeiten.  
 
Es wird beantragt folgendes sicherzustellen, dass 
-  für den Ausbau des Telekommunikationsliniennetzes 

im Erschließungsgebebiet eine ungehinderte, un-
entgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftigen 
Straßen und Wege möglich ist 

- Auf Privatwegen (Eigentümerwegen) ein Leitungs-
recht zugunsten der Telekom Deutschland GmbH 
als zu belastende Fläche (entsprechend § 9 (1) Ziffer 
21 BauGB eingeräumt wird. 

- Eine rechtszeitige Abstimmung der Lage und der 
Dimensionierung der Leitungszonen vorgenommen 
wird und eine Koordinierung der Tiefbaumaßnah-
men für Straßenbau und Leitungsbau durch den Er-
schließungsträger erfolgt, wo wie dies ausdrücklich 
im Telekommunikationsgesetz § 68 Abs. 3 be-
schrieben sieht, 

- Die geplanten Verkehrswege in Lage und Verlauf 
nicht mehr verändert werden. 

- Dem Vorhabenträger auferlegt wird, dass dieser für 
das Vorhaben einen Bauablaufzeitenplan aufstellt. 

- Die Planunterlagen mit Straßennamen und Haus-
nummern in digitaler Form zugesendet und 

- Termine für Baubesprechungen mitgeteilt werden. 
 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das 
"Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und Kanä-
le", Ausgabe 2013 zu beachten. Es wird um frühzeiti-
ge, schriftliche Information vor Baubeginn (mind. 16 
Kalenderwochen) gebeten. Es wird darauf hingewie-
sen, dass der Leitungsbestand vor Beginn der Maß-
nahme über die zentrale Trassenauskunft 
(planauskunft.suedwest@telekom.de) zu erheben ist. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  
 
 
 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genom-
men. Da es sich um private Anschlussleitungen 
handelt, wird kein Leitungsrecht im Bebauungs-
plan festgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Vorhabenträgerin sichert zu, die Deutsche 
Telekom im Zuge der koordinierten Leitungspla-
nung frühzeitig in die weiteren Planungen einzu-
binden. 
 
 
 
 
 

Regierungspräsidium Stuttgart, LDA, Archäologische 
Denkmalpflege vom 18.05.2017 (Anlage 7.6) 
 
Es wird auf die Stellungnahme vom 16.11.2016 ver-
wiesen, siehe nachfolgende Äußerungen: 
 
Im Krankenhausgarten fand man 1906 ein reich aus-
gestattetes Frauengrab, das vermutlich zu einem klei-

 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
und im weiteren Verfahren berücksichtigt 
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nen frühmittelalterlichen Friedhof gehört. Das Plange-
biet liegt damit im Bereich des ausgedehnten Kultur-
denkmals gem. § 2 DSchG: frühmittelalterliches Rei-
hengräberfeld. Bei Bodeneingriffen ist in den Flächen 
ohne moderne Störungen, wie Keller, tiefgreifende 
Fundamente etc. mit archäologischen Funden und 
Befunden – Kulturdenkmalen gem. § 2 DSchG – zu 
rechnen. 
An der Erhaltung der archäologischen Kulturdenkmale 
besteht grundsätzlich ein öffentliches Interesse. Um 
allseitige Planungssicherheit zu gewährleisten und 
spätere Bauverzögerungen zu vermeiden, sollten früh-
zeitig im Vorfeld archäologische Voruntersuchungen 
durch das Landratsamt für Denkmalpflege im Regie-
rungspräsidium Stuttgart (LAD) durchgeführt werden. 
In Abwägung der bereits stark gestörten Gesamtflä-
chen und des überlieferten Grabfundes reduziert sich 
dies auf Teilbereiche, in denen ein vorzeitiger Mutter-
bodenabtrag in den ungestörten Flächen in Form von 
Sondageschnitten vorgenommen wird. Darüber hinaus 
sind zur Beurteilung der Erhaltungsbedingungen vom  
Vorhabenträger Planunterlagen zur Verfügung zu 
stellen, denen die Unterkellerungen und die Leitungs-
verläufe der aktuellen Bebauung zu entnehmen sind.  
Zweck der Voruntersuchung ist es festzustellen ob 
bzw. in welchem Umfang es nachfolgende Rettungs-
grabungen bedarf.  
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass im Falle 
notwendiger Rettungsgrabungen durch das LAD die 
Bergung und Dokumentation der Kulturdenkmale ggf. 
mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann und 
durch den Vorhabenträger finanziert werden müssen. 
 
Darüber hinaus wird auf die Einhaltung der Bestim-
mungen der §§ 20 und 27 DSchG verwiesen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Um Verzögerungen in der Bauphase zu vermei-
den wird sich die Vorhabenträgerin frühzeitig mit 
dem Landratsamt für Denkmalpflege bzgl. der 
Voruntersuchung abstimmen und die benötigten 
planunterlagen zur Verfügung stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Vorhabenträgerin sichert die Finanzierung zu. 
Die Verpflichtung ist im Durchführungsvertrag 
aufgenommen. 
 
 
 
Der entsprechende Hinweis ist im Bebauungs-
planentwurf bereits aufgeführt. 
 

Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH mit Schreiben 
vom 19.04.2017 (Anlage 7.7) 
 
Es wird auf die Stellungnahme vom 14.11.2016 ver-
wiesen, siehe nachfolgende Äußerungen: 
 
Es befinden sich dinglich gesicherte Versorgungslei-
tungen im geplanten Baufeld. Im Einzelnen handelt es 
sich um zwei Erdgasleitungen (Hoch- und Nieder-
druck), sowie die Zuleitung Strom zum Notbrunnen 
und zu Haus 39. Des Weiteren verläuft östlich des 
bestehenden Gebäudes Nr. 12 eine Kabeltrasse mit 
zwei Mittelspannungs-, einem Niederspannungs- zwei 
Steuer- und einem LWL-Kabel, welche als Zuleitung 
zur Trafostation dient.  
 
Sämtliche Versorgungsleitungen müssen durch die 
Stadtwerke umgelegt werden. Die Kosten der Umle-
gung sowie die erforderlichen Eintragung ins Grund-
buch sind vom Bauherrn zu tragen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Im Bebauungsplanentwurf sind Leitungsrechte 
zugunsten der Stadtwerke Ulm / Neu-Ulm einge-
tragen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kosten sind von der Vorhabenträgerin zu 
tragen. Die Verpflichtung ist im Durchführungs-
vertrag geregelt. 
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SUB V, Abt. Umweltrecht und Gewerbeaufsicht mit 
Schreiben vom 04.07.2017 (Anlage 7.8) 
 
Es wird ausgeführt, dass die Trinkwasser-Notversor-
gung zur Bereitstellung von Trinkwasser für die von 
einer Katastrophe betroffene Bevölkerung heute vom 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastro-
phenhilfe (BBK) nach dem Wassersicherstellungsge-
setz umgesetzt wird. 
Mit Verpflichtungsbescheid vom 15.09.1978 hat sich 
die Stadt Ulm verpflichtet, den Brunnen 19, Kranken-
haus Söflingen zu warten und betriebsfähig zu hal-
ten. Der Brunnen gehört zu der Ulmer Trinkwasser-
Notversorgung, die sich auf 21 im Stadtgebiet verteil-
te Notwasserbrunnen, stützt. 
Bei Brunnenstandorten ist der Trümmerkegel auf-
grund des Zivilschutzaspektes zu berücksichtigen. 
Aufgrund der vorgelegten Planunterlagen ist ersicht-
lich, dass bei einer Zerstörung des Gebäudes der an-
zunehmende Trümmerkegel den Notwasserbrunnen 
verschütten wird. 
 
Es werden Auflagen formuliert, dass 
- der Trümmerkegel zu beachten ist, 
- jederzeit eine freie 3,5 m breite Zufahrt zum Brun 
  nen gewährleistet sein muss, die von einem 40 t  
  schweren Lastwagen befahren werden kann,  
- im Bereich des Schachtdeckels ausreichend Platz für 
  einen ggf. erforderlichen Ein-/ Ausbau und ggf.  
  Lagerung der Steigleitung bzw. der Pumpe vorhan- 
  den ist 
- der Brunnen vor und während der Baumaßnahme  
  zu sichern ist. 
Es erfolgen zudem Auflagen für eine Beweissiche-
rung. 

 
 
 
Sowohl bei der Tiefgaragenplanung als auch mit 
dem Hochbau wird die Lage des Notbrunnens. 
berücksichtigt. Die Vorhabenpläne wurden ent-
sprechend angepasst. Durch die Rücknahme der 
Betondecke über der Loggia des 2. Obergeschos-
ses wird der sogenannte Trümmerkegel, der bei 
einer Zerstörung des Gebäudes anzunehmen ist 
(mind. 1/4tel der Traufhöhe des Gebäudes bei 
Skelettbauweise oder vergleichbare Bauweise), 
eingehalten und ein Verschütten des Notwasser-
brunnens verhindert. Im Bebauungsplan wurde im 
Bereich des Notwasserbrunnens daher die maxi-
male Oberkante baulicher Anlagen für einen Teil-
bereich reduziert. 
 
 
 
 
 
Im Bebauungsplan ist das erforderliche Fahr- und 
Leitungsrecht zugunsten der Stadt Ulm festge-
setzt. 
Im Durchführungsvertrag verpflichtet sich die 
Vorhabenträgerin für sich und ihre Rechtsnach-
folger Grunddienstbarkeiten für das Fahr- und 
Leitungsrecht für den Notbrunnen in das Grund-
buch eintragen zu lassen.  
Zusätzlich verpflichtet sich die Vorhabenträgerin 
im Durchführungsvertrag zur Umsetzung der  
Auflagen. 
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                                                                                                                       Anlage 7.9 zu GD 214/17 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Krankenhaus Söflingen – Maienweg“ (2.BA) 

Bericht über die Informationsveranstaltung im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 

04. Mai  2017 im Clarissenhof, Clarissenstraße 11, Ulm - Söflingen 

 

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger sowie Gemeinerätinnen und -räte wurden von Herrn Jescheck,  
Hauptabteilungsleiter Stadtplanung, Umwelt und Baurecht begrüßt und über den Stand des Bebauungs-
plans informiert. Danach stellte Herr Eberhart, Eberhardt Immobilienbau GmbH als Vorhabenträger die 
Änderungen gegenüber dem Vorentwurf zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung vor und erläutert das 
Vorhaben und den Projektablauf. 
 
In der anschließenden Diskussion wurden folgende Fragen, Äußerungen und Anregungen vorgebracht. 
 

Bürger/-innen:   Das Gebäude im rückliegenden Grundstück (Baukörper G) ist zu überdimensio- 

   niert, sowohl gegenüber den nord-östlich gelegenen Grundstücken Harthauser  

   Straße als auch insbesondere im Bezug zum Einfamilienhaus Maienweg 10.  

   Es handelt sich um ein Grundstück im Innenbereich und die Umgebungsbebauung  

   besteht aus Einfamilienhäusern. Ein Geschosswohnungsbau fügt sich hier nicht  

   ein. Die Planung sollte wie der bestehende Bebauungsplan vorsieht, zugunsten von 

   3 Einfamilienhäusern oder Doppelhäusern, die im innerstädtischen Bereich gesucht 

   werden, abgeändert werden. 

Verwaltung:  Aus stadtplanerischer Sicht ist ein Geschosswohnungsbau in der geplanten   

   Größe in der Umgebung verträglich. In der unmittelbaren Umgebung sind   

   Geschosswohnungsbauten vorzufinden.  Es werden dringend Wohnungen   

   gesucht. 

Vorhabenträger  Das Gebäude wurde gegenüber dem Vorentwurf um 1 m verschmälert und  

   geringfügig nach Norden verschoben. Damit können die um 50% erhöhten  

   Abstandflächen (statt Landesbauordnung 0,4 x der Wand höhe, nun 0,6 x der  

   Wand höhe) gegenüber dem Grundstück Maien weg 10 eingehalten werden.  

   Zudem staffelt sich das Gebäude entsprechend der Hanglage und der Umgebungs-

   Bebauung von Westen nach Osten bzw. Süd-Osten hin ab. 

Bürger/-innen:   Auch das geplante Gebäude zwischen dem Krankenhaus und Maien weg 10 ist  

   viel zu hoch. 

Vorhabenträger  Die vorliegende Planung sieht einen wesentlich niedrigeren Gebäudeteil zum  

   Maien weg 10 gegenüber dem damaligen Gutachterverfahren vor, was hier auch  

   kritisiert wurde. Zudem wurde auch das ca. 5m von der aufgehenden östlichen  

   Wand zurückgesetzte Staffelgeschoss niedriger. Insgesamt wurden nochmals die  

   Höhen gegenüber der Vorent wurfsplanung und frühzeitigen Bürgerbeteiligung  

   reduziert. Mit der Höhenabstaffelung wird auf die bestehende Nachbarbebauung  

   sehr wohl Rücksicht genommen.  

 

Bürger/-innen:   Die Zufahrt (shared space) zur Tiefgarage sollte anstatt 1-spurig besser 2-spurig  

   ausgebaut werden, auch unter der Voraussetzung, dass in dem Bereich Fußgän- 

   gerverkehr (Kinder, Familien) stattfindet. Es  werden schalltechnische Probleme  

   vor allem durch anfahrende Fahrzeuge befürchtet. 
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Verwaltung:  Eine einspurige Zu- bzw. Abfahrt wird für die Anzahl der anzudienenden Stell- 

   plätze als ausreichend angesehen. Der "shared space" wird sowohl für den Fahr-  

   als auch Fußwegverkehr ausreichend dimensioniert. Seitlich sind Längsstellplätze  

   angeordnet.  

Vorhabenträger: Um Beeinträchtigung durch Lärm aufgrund von reflektiertem Schall zwischen den  

   parallel gegenüberliegenden Wandflächen zu minimieren, sind schallabsorbierende  

   Maßnahmen vorgesehen. 
 

Bürger/-innen:   Der Parkdruck im Quartier wird durch das Neubauvorhaben weiter zunehmen.  Die 

   Stellplätze im Maienweg sind bereits heute zugeparkt. Auf die Problematik mit   

   Postzustellerfahrzeugen und Pendlerverkehr wird hingewiesen. 

Verwaltung:  Der durch die geplanten Wohnungen entstehende Verkehr wird für verträglich  

   gehalten.  Es wird auf die ehemals hohe Verkehrsbelastung beim Krankenhaus- 

   betrieb hingewiesen. 

Bürger/-innen:   Statt Flachdachgebäude sollten Satteldachgebäude erstellt werden. Das oberste  

   Geschoss mit Flachdach dient lediglich der Gewinnoptimierung. 

Verwaltung:  Das Thema Flachdach wird aufgrund der heterogenen Umgebungsbebauung  

   als verträglich gehalten. 

Bürger/-innen:   Der eingezeichnete Geländeverlauf insbesondere zur Harthauser Straße wird  

   angezweifelt. Hier sei das Gelände zugunsten der Planung umgeformt worden. 

Vorhabenträger: Dies stimmt nicht. Es gibt ein Geländeaufmaß. 

Bürger/-innen:   Das Krankenhaus wird in der Begründung als 4-geschossig beschrieben. Zudem  
   wird es anstatt freigestellt, eingekastelt 
 
Verwaltung:  Eine Prüfung bzgl. der angegebenen Geschossigkeit erfolgt.  
 
Vorhabenträger: Das Krankenhaus wird durch eine hochwertige Fassadengestaltung in seine  
   ursprüngliche architektonische Ordnung zurückgeführt. Damit entsteht  wieder ein  
   "Schmuckstück", mit dem sich die Söflinger identifizieren. 
 
Bürger/-innen:   Es wird bzgl. der geplanten Fassadengestaltung nachgefragt. 
  
Vorhabenträger: Die Neubauten sollen die gleiche hochwertige Materialität wie beim ersten   
   Bauabschnitt erhalten, d.h. beige-braune Klinkerfassade.  
 
Bürger/-innen:   Auf marode Straßenbereiche im Bereich Einfahrt Maienweg/ Gärtnerweg   
   (Kanaldeckel)  und Auf der Laue wird hingewiesen. 
 
Verwaltung:  Dies wird an die zuständige Abteilung weitergegeben. 

 

i.A. A. Rezek 
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